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(1.) Wie sich die deutsche Bevölkerung entwickelt, ist schwierig zu beschreiben, weil 
sich in den letzten Jahren bei den drei Grundgrößen, Geburtenhäufigkeit, 
Zuwanderung und Lebenserwartung, Trends ergeben haben, bei denen nicht sicher 
ist, wie sie sich in die Zukunft verlängern. Nach den Berechnungen des Statistischen 
Bundesamtes kamen 1960 19 über 65-jährige auf Hundert 20 – 64-jährige, 2017 
waren es bereits 36, 2037 werden es 58 und 2060 65 sein, der Altenquotient wird 
sich gegenüber heute um mehr als 80% erhöhen. Eine höhere Geburtenziffer und 
eine stärkere Zuwanderung würden diesen Prozess verlangsamen, nicht stoppen. 

(2.) Die Zukunft bis 2060 lässt sich nicht voraussagen. Auch wenn vieles unsicher ist, 
die Verantwortung auch für künftige Generationen fordert in nahezu allen Bereichen 
eine nachhaltige Politik, die den erwarteten künftigen Entwicklungen Rechnung trägt. 
Das gilt besonders für die Sozialpolitik. Ein "Na und?" reicht nicht. Der, der heute mit 
20 seine ersten Rentenbeiträge einzahlt, wird – nach heutigem Recht – 2065 mit 67 
in Rente gehen, diese rund 20 Jahre lang bis 2085 beziehen und es kann sich dann 
noch eine Witwenrente bis 2087 anschließen. Addiert man die verlängerte 
Lebenserwartung hinzu, sind wir jenseits des Jahres 2090. Es geht auch nicht nur 
um die Rente. Auch in der Kranken- und Pflegeversicherung müssen dann die durch 
Beiträge erworbenen Ansprüche auf Leistungen erfüllt werden. 

(3.) Auf die demografischen Veränderungen wurde seit 1989 mit einem Bündel von 
Maßnahmen reagiert, die die Rentner mit Leistungseinschränkungen, die 
Beitragszahler mit höheren Beitragssätzen und angehobenen Altersgrenzen und die 
Steuerzahler mit höheren Bundeszuschüssen getroffen haben. Trotzdem steigt der 
Beitragssatz bis 2030 auf rund 22%, bis 2040 auf knapp 24% und 2060 auf 26%. 
Das Rentenniveau vor Steuern soll 2030 bei 44% liegen, bis 2040 auf rund 43%, bis 
2060 auf rund 42% sinken. Bis 2060 werden die Rentenausgaben 11,6 bis 12,8% 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausmachen, gegenüber 2015 2,3 bis 3,5 
Prozentpunkte mehr. Die Projektionen der Ausgaben für die Kranken- und 
Pflegeversicherung haben mit noch größeren Unsicherheiten zu kämpfen. Sie sollen 
von derzeit rund 8% des BIP bis 2060 auf über 10,5% anwachsen. 

(4.) Die Politik muss gegensteuern. Mittel sind eine auf mehr 
Betreuungseinrichtungen ausgerichtete Familienpolitik sowie eine forcierte und 
bessere, gesetzlich gesteuerte Zuwanderungspolitik. Der Rentnerquotient lässt sich 
verringern, wenn sich die Zahl der versicherungspflichtig Beschäftigten erhöht. Die 
immer wieder geforderte Einbeziehung der Beamten in die Rentenversicherung 
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scheitert auch aus verfassungsrechtlichen Gründen, die der Selbständigen wäre eher 
eine Be- als eine Entlastung der Rentenversicherung. Die Hoffnung auf zusätzliche 
Bundesmittel ist – wie die Vergangenheit zeigt – trügerisch. Daher wird die 
Altersgrenze für die Zeit ab 2030 nochmals angehoben werden müssen. Bei einem 
Zugangsalter 69 betrüge der Altenquotient 2060 nur noch 46%. Das rentenpolitische 
Problem wäre weitgehend gelöst. Der Druck auf das Rentenniveau kann mit einer 
Anhebung der Altersgrenze, die den Anstieg von Beitragssatz und Rentnerquotient 
mindert, deutlich abgeschwächt werden. Es würde bei einer Altersgrenze 69 bis 2060 
bei rund 43% stabilisiert, bliebe also im noch gültigen gesetzlichen Rahmen, im 
Gegensatz zu 40% bei einer Altersgrenze 65. Hinzu kommt ein weiterer Effekt. Wenn 
die Versicherten länger arbeiten, erwerben sie zusätzliche Entgeltpunkte, so dass 
sich auch ihr individuelles Rentenniveau erhöht.  

(5.) Das jetzige Finanzierungssystem der Krankenversicherung ist wegen der 
Versicherungspflichtgrenze ungerecht. Deshalb ist ihre Aufhebung eine Option, für 
die viel spricht. Was an Maßnahmen kommen wird, ist offen. Erstaunlich ist, dass die 
erheblichen Auswirkungen des demografischen Wandels auf das Gesundheitswesen 
im Vergleich zur Alterssicherung politisch derzeit fast keine Rolle spielen. Die bis jetzt 
kaum geführte Diskussion über Handlungsmöglichkeiten in der Pflegeversicherung 
offenbart eine gewisse Ratlosigkeit. 

  



Wichtige Kennzahlen zur Beschreibung der demografischen Entwicklung in Deutschland 
 
Geburtenziffer  

• 2016:  1,59 Geburten je Frau   (EU-Durchschnitt: 1,6; Frankreich: 1,92)  2012 noch: 1,42 
• Bis 2060*: 1,4 bis 1,6 

 
Fernere Lebenserwartung der 65Jährigen: 

• 2012/2014:   Männer:  81 Jahre  Frauen: 84 Jahre 
• Bis 2060*: 

bei moderatem Anstieg:       Männer:  87 Jahre  Frauen: 90 Jahre 
bei starkem Anstieg:  Männer:  88,5 Jahre  Frauen: 91,5 Jahre 

 
Zuwanderung/Wanderungssaldo: 

• 2017:    450.000 Personen (darunter: 187.000 Asylsuchende) 
• ab 2021 bis 2060:  

Alternative 1*:  100.000 Personen/Jahr 
Alternative 2*: 200.000 Personen/Jahr  
Alternative 3**: 300.000 Personen/Jahr 

 
Bevölkerung: 

• 2017:     82,7 Millionen 
darunter 8,7 Millionen Ausländer, 17,1 Millionen mit Migrationshintergrund 

• 2060: 
Alternative 1*:  67,7 – 73 Millionen 
Alternative 2**:  82 Millionen 

 
Bevölkerung zwischen 20 und 64 Jahren: 

• 2016:    49 Millionen 
• 2040*:    40 – 42 Millionen (?) –18% – 15%  
• 2060*:    38 – 40 Millionen (?) –23% – 18% 
•  

 
65Jährige und Ältere*: 

• 2016:    17 Millionen 
• 2040:    23 – 24 Millionen       + 35% – 41% 
• 2060:    22 – 24 Millionen       + 30% – 41 % 

 
Altenquotient*:      

• 1960: 19% 2017: 36% 2037: 55-59%  2060: 58-65% 
• 2060 bei 1,4 Kindern je Frau: 69%         bei 1,6 Kindern je Frau: 58% 
• 2060 bei schwacher Zuwanderung: 65% bei stärkerer Zuwanderung: 61%  
• 2060 bei Altersgrenze 65: 61%;   bei Altersgrenze 67: 53%;    bei Altersgrenze 69: 46%  

 
Projektionen Rentenversicherung: 

• Beitragssatz: 2018: 18,6%  2030: 22% 2040: 24% 2050:25% 2060: 26% 
• Rentenniveau vor Steuern:    2018: 48% 2030: 44% 2060: 42%  
• Bundeszuschuss (Status Quo)/BIP:  2017: 4% 2060: 5,6%  
• Rentenausgaben/BIP:  2015: 9,3% 2060: 11,6 – 12,8% 

 
Ausgaben Kranken- und Pflegeversicherung/BIP:   

• 2017:    8% 
• 2060:  10,5% 

 
Sozialausgaben/BIP: 
2016:  25,3%                 2060:  knapp 33%            ein Plus von über 30% 
 
 
* Zahlen des Stat. Bundesamtes, 13., 2105 aktualisierte Bevölkerungsvorausberechnung. 
** Zahlen der Bundesregierung, BT-Drucks. 18/1145. 
Sonstige Angaben, vgl. Fußnoten zum Text. 
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